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Samstag, 05.09.2020
Grünschnitt-Platz geöff net 

Sonntag, 06.09.2020
FV Sasbach - Verbandsspiele
SV Jechtingen - Verbandsspiele 

Mittwoch, 09.09.2020
Abfuhr Gelber Sack 

Donnerstag, 10.09.2020
FV Sasbach - Verbandsspiele
SV Jechtingen - Verbandsspiele 

Nachruf

Mit aufrichtiger Anteilnahme und der Verbundenheit 
mit seinen Angehörigen trauert die Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl 

um ihren ehemaligen Bürgermeister

Franz-Lothar Wirtgen
Bürgermeister a. D.

der am 23.08.2020 mit 75 Lebensjahren verstorben ist.

Herr Franz Lothar Wirtgen wurde 1993 zum Bürgermeister der Gemeinde 
Sasbach am Kaiserstuhl gewählt. Er erfüllte dieses verantwortungsvolle 
Amt 8 Jahre bis zu seinem Amtsende am 21.09.2001.

Außerdem war Bürgermeister Wirtgen von September 1994 bis zum 
September 2001 Vorsitzender des Wasserzweckverbands Sasbach-
Endingen und für eine Wahlperiode von 1994 bis 1999 Mitglied des 
Kreistags des Landkreises Emmendingen.

Der Gemeinderat, die Ortschaftsräte und die Verwaltung nehmen mit 
Achtung und Dankbarkeit Abschied von ihrem ehemaligen Bürgermeis-
ter.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern und An-
gehörigen.

Die Trauerfeier fand im engsten Familienkreis im Bestattungswald bei 
Schloss Bürgeln im Markgräfl erland statt.

Sasbach a.K. , im August 2020  Im Namen der Bürgerschaft, 
 der Gemeinderäte, 
 der Ortschaftsräte mit Ortsvorsteher, 
 der Verwaltung

 Jürgen Scheiding, Bürgermeister
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Detlef Franke
Auwaldstraße 4, 79367 Weisweil
Tel. 07646-2 08 oder 0172/6 36 27 86
Fax: 07646-4 95

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
Störungen Abwasserbeseitigung
Gerd Friedrich  (En) 82 02
  (En) 37 94
24-Stunden-Rohrreinigungs-
Notdienst  07824/66 42 00

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Netze BW GmbH Rheinhausen 0800-36 29 477
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-emmendingen@bw-lv.de
Sprechstunden ohne Voranmeldung 
Mittwoch 16-17 und Donnerstag 11-12 Uhr.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch.

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
04.09.2020 St. Blasius-Apotheke Wyhl
04.09.2020 Europa-Apotheke Breisach
05.09.2020 Stadt-Apotheke Herbolzheim
06.09.2020 Üsenberg-Apotheke Kenzingen
06.09.2020 Stadtapotheke am Marktplatz Emmendingen
07.09.2020 Tulla-Apotheke Rheinhausen
07.09.2020 Spitzweg-Apotheke Emmendingen
08.09.2020 Stadt-Apotheke Breisach
08.09.2020 Brunnen-Apotheke Herbolzheim
09.09.2020 Stadt-Apotheke Endingen
09.09.2020 Apotheke auf der Bleiche Emmendingen
10.09.2020 Stadt Apotheke Kenzingen 
 

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Aufgrund von redaktionellen Problemen 
wird der nachfolgende Text nochmals 
veröffentlicht. 

Gemeinde Sasbach a.K.

ERLASS EINER 
VERÄNDERUNGSSPERRE
Zur Sicherung der Planung des Bebau-
ungsplanes „Rathaus-Areal Sasbach“ hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach 
a.K. in öffentlicher Sitzung am 19.08.2020 
eine Veränderungssperre beschlossen. 

SATZUNG
über die Veränderungssperre für einen 
Teilbereich des Gebietes des Bebauungs-
planes „Rathaus-Areal Sasbach“ 
Auf Grund von § 14 und § 16 des Baugesetz-
buches (BauGB) i.V.m. § 4 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg in der jeweils 

derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Sasbach a.K. folgende Ver-
änderungssperre als Satzung beschlossen:

§ 1
Zu sichernde Planung

Der Gemeinderat der Gemeinde Sasbach 
a.K. hat am 19.08.2020 den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan „Rathaus-Areal 
Sasbach“ gefasst. Zur Sicherung der Pla-
nung des Bebauungsplans „Rathaus-Areal 
Sasbach“ in der Gemeinde Sasbach a.K. wird 
eine Veränderungssperre angeordnet. 

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

 der Veränderungssperre
Für den räumlichen Geltungsbereich der 
Veränderungssperre ist der Lageplan vom 
19.08.2020 maßgebend. Er umfasst einen 
Teilbereich des Geltungsbereiches des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes 
„Rathaus-Areal Sasbach“ mit der Flst.Nr 77. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

Für die restlichen Flächen des B-Planes (Flst.
Nrn 78 und 79) ist keine Veränderungssperre 
erforderlich, da sie sich in Gemeindeeigen-
tum befinden. 

§ 3
Inhalt und Rechtswirkungen

der Veränderungssperre
(1)  Im räumlichen Geltungsbereich der 

Veränderungssperre entsprechend § 
2 dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB nicht durchgeführt oder bau-
liche Anlagen nicht beseitigt werden, 
erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und bauliche Anlagen, deren 
Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigenbedürftig 
sind, nicht durchgeführt werden.

(2)  In Anwendung von § 14 Abs. 2 BauGB 
kann von der Veränderungssperre eine 
Ausnahme zugelassen werden, wenn 
überwiegende öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen. Die Entschei-
dung hierüber trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde.

(3)  Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten 
der Veränderungssperre baurechtlich 
genehmigt worden sind, Vorhaben, 
von denen die Gemeinde nach Maß-
gabe des Bauordnungsrechts Kenntnis 
erlangt hat und mit deren Ausführung 
vor dem In-Kraft-Treten der Verände-
rungssperre hätte begonnen werden 
dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten 
und die Fortführung einer bisher aus-
geübten Nutzung werden von der Ver-
änderungssperre nicht berührt. 

§ 4
In-Kraft-Treten

Die Satzung über die Anordnung der Verän-
derungssperre tritt am Tag ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft (§ 16 Abs. 2 Satz 1 
mit § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 BauGB). 

§ 5
Geltungsdauer

Für die Geltungsdauer der Veränderungs-
sperre ist § 17 BauGB maßgebend.
Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall 
außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, des-
sen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist. 
Die Veränderungssperre kann während der 
üblichen Dienststunden beim 

Bürgermeisteramt Sasbach a.K.,
Hauptstr. 15, 79361 Sasbach a.K. 

eingesehen werden. Jedermann kann die 
Veränderungssperre einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen. 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1-3 und Abs. 2 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften beim Zu-
standekommen der Satzung ist nach § 215 
Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn die 
Verletzung nicht innerhalb von einem Jahr 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist. Bei der Geltendmachung ist der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.
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Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 
Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen hingewiesen. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund 
der GemO beim Zustandekommen dieser 
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 

Sasbach a.K., den 25.08.2020 

gez. Scheiding, Bürgermeister 
 

Das Rathaus 
informiert 

Vollsperrung des  
Grenzübergangs Breisach  
wird verschoben 
Die vom 7. bis zum 12. September, jeweils 
20 Uhr bis 6 Uhr vorgesehene nächtliche 
Vollsperrung beim Grenzübergang Breisach 
wird auf den Monat Oktober verschoben. 
Über den genauen Zeitpunkt werden wir Sie 
informieren.
 
 
Ortschaftsverwaltung  
Leiselheim 
In der Zeit vom 07.09. – 25.09.2020 ist die 
Ortschaftsverwaltung jeweils nur donners-
tags zur üblichen Sprechzeit besetzt. 
 

Sachbeschädigungen  
am St. Martinsplatz
Am vergangenen Wochenende wurde am 
St. Martinsplatz in Sasbach a. K. der Schöpf-
brunnen mutwillig abgeschlagen. 

Wir bitten die Bevölkerung um Mithilfe zum 
Aufklärung des Sachschadens. Wer nähere An-
gaben zum Verursacher/zu den Verursachern
machen kann, meldet sich bitte beim Ord-
nungsamt der Gemeinde, Frau Felchner (Tel. 
07642/91001-23 oder felchner@sasbach.eu).

 

Wichtige  
Mülltermine

Grünschnitt-Platz geöffnet 
Samstag, 05.09.2020 von 10 - 12 Uhr

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 09.09.2020 

Landratsamt 
Emmendingen

Grillen und Feuermachen im 
Wald weiterhin untersagt 
Die durch Hitze und Trockenheit entstande-
ne Situation in den Wäldern hat sich nicht 
verändert. Die Waldböden sind ausgetrock-
net. Gräser und Kräuter sind zum Teil schon 
abgestorben. Jeder kleine Feuerfunke kann 
daher derzeit zu einem verheerenden Wald-
brand führen. Besonders schnell breiten sich 
die entstandenen Feuer bei zusätzlichem 
Wind aus. Deshalb ist zum Schutz des Wal-
des und zur Vermeidung von Waldbränden 
sämtliches Feuermachen im Wald und im 
Abstand von weniger als 100 Metern zum 
Wald weiterhin untersagt. Auch alle Grill-
stellen im Wald bleiben deshalb weiter ge-
schlossen. Dies gilt bis zum 30. September 
2020. Das Landratsamt hat eine am 31. Juli 
2020 erlassene Polizeiverordnung bis Ende 
September verlängert. Unabhängig davon 
ist nach dem Landeswaldgesetz bis zum 31. 
Oktober 2020 das Rauchen im Wald ohnehin 
verboten. 
 
 
 

Regierungspräsidium 
Freiburg

Regierungspräsidium Freiburg 
beginnt mit Erkundungsboh-
rungen für Schutzbrunnen im 
Rückhalteraum Breisach/Burk-
heim 
Im Zuge der Bauvorbereitungen für den 
Hochwasserrückhalteraum Breisach/Burk-
heim beginnen die Arbeiten für die Erkun-
dungsbohrungen in Burkheim und am 
Jägerhof. Diese Bohrungen sind Vorausset-
zung für den Bau von Schutzbrunnen, die 
schädliche Grundwasseranstiege beim Be-
trieb des Rückhalteraums verhindern sollen. 
Am Montag, 14. September werden durch 
die Bohrfirma in Begleitung des Regie-
rungspräsidiums Freiburg (RP) die Bohran-
satzpunkte abgesteckt. Die Bohrarbeiten 
in Burkheim sollen am Folgetag starten. In 
Burkheim sind insgesamt 13 Bohrungen, am 
Jägerhof neun Bohrungen geplant. Mit den 
Bohrungen sollen die geologischen Bedin-
gungen des Untergrunds erkundet werden. 
Die Ergebnisse der Bohrungen fließen in die 
Ausführungsplanung der Schutzbrunnen 
ein, heißt es aus dem RP. 
Die Bohrarbeiten dauern pro Bohransatz-
punkt ca. eine Woche. Im Anschluss wird die 
Bohrung zu einer Grundwassermessstelle 
ausgebaut. Diese Messstellen dienen der 
Grundwasserbeobachtung im direkten Um-
feld des Schutzbrunnens. 
Das RP hat angekündigt, die Haushalte im 
unmittelbaren Umfeld rechtzeitig vor Be-
ginn der Bohrungen zu informieren. Boh-
rungen auf landwirtschaftlichen Flächen 
werden nach der Ernte und in Absprache 
mit den Landwirten ausgeführt. 

Die Erkundung der Brunnenstandorte ist Teil 
des mit den Gemeinden Breisach und Vogts-
burg abgestimmten Konzepts zur frühzeiti-
gen Durchströmung der Schluten, dem sog. 
Schlutentest. Die Grundwasserhaltung ist 
neben anderen Faktoren Voraussetzung für 
den Beginn des Schlutentests. 
Im Bereich der Bohrungen ist mit geringen 
Einschränkungen bei den Parkmöglichkei-
ten und den Verkehrswegen zu rechnen. 
Das RP wird die Einschränkungen im Umfeld 
so gering wie möglich halten und bittet um 
Verständnis. Für Rückfragen der Anwohne-
rinnen und Anwohner stehen im RP Volker 
Holschbach, Tel. 0761 208 - 4250 und Mi-
chael Drumm, Tel. 0761 208 - 4326 zur Ver-
fügung.
 

Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste 
Sonntag, 06.09.2020 – Gottesdienste 
Prädikant Edgar Schmidt 
09.30 Uhr Leiselheim 
10.15 Uhr Königschaffhausen 
Es wird 10 Minuten vor geläutet. 
Die Auflagen, die während der Corona Pan-
demie gelten, sind zu beachten. 
 
Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, Don-
nertag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: koenigschaffhausen-leiselheim@
kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

04.09.2020 - 11.09.2020 
Freitag, 04.09.2020 
L 10.00 Uhr Stille Anbetung 
S 19.00 Uhr Heilige Messe, Herz-Jesu-
  Freitag Kollekte für carita-
  tive Aufgaben d. Pfarrei 
 
Samstag, 05.09.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
S 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
W 18.00 Uhr Lobpreis bis 21 Uhr 
  19 Uhr: Lobpreisgottes-
  dienst; Anbetung; Segen 
 
23. Sonntag im Jahreskreis, 06.09.2020 
W 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
J 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst, 
  Eichertkapelle Bitte Stuhl 
  oder Sitzgelegenheit 
  selbst mitbringen 
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Montag, 07.09.2020 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Dienstag, 08.09.2020 
J 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Mittwoch, 09.09.2020 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
 
Donnerstag, 10.09.2020 
W 19.00 Uhr Heilige Messe 
L 20.15 Uhr Heilige Stunde 
 
Freitag, 11.09.2020 
S 19.00 Uhr Heilige Messe 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Sonntag - Donnerstag: 18.00 Uhr; 
Freitag: 18.30 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas u.
Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.30 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr
E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Blasius, 
Wyhl a. K. 
Rosenkranzgebet: täglich 18 Uhr, Donners-
tag 18.25 Uhr, wenn Samstag Vorabendmes-
se 17.25 Uhr
E-Mail: wyhl@am-litzelberg.de
Frau Wissert 07642 / 8086
Pfarrgässle 1, 79369 Wyhl
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Di. + Mi. 9.00 - 12.00 Uhr u. 
Do. 14.00 - 17.00 Uhr

Vereinsnachrichten

Turnverein Oberrotweil 
Hallo Kinder,
... jetzt seit ihr wieder dran ... 
Ab Montag, den 14. September 2020 wollen 
wir wieder unser Training aufnehmen.
Nach dieser langen Pause werden wir stu-
fenweise altersbedingt einsteigen, hierzu 
werdet Ihr von Euren Übungsleiter/ innen 
persönlich benachrichtigt.
Ziel ist es ab 01. Oktober 2020 unseren Turn-
betrieb in allen Gruppen wie gewohnt abzu-
halten. 

Gymwelt des Turnverein Oberrotweil
Yoga, Aerobic, Nordic Walking, Fitness und 
Fitnessraum in der Turnhalle Oberrotweil, 
Lauftreff, Jumping 4you sind bereits seit 
der 25. Kalenderwoche wieder aktiv. Die 
Übungsleiter würden sich freuen, jetzt nach 
den Ferien wieder mit allen Mittgliedern und 

Neueinsteigern an den gewohnten Plätzen 
und Zeiten voll durchstarten zu können. 

Bei Rückfragen Karin Schätzle unter 
07662/6571 oder per E – Mail: 
tv-oberrotweil@t-online. 
Wir freuen uns schon heute auf einen Neu-
start

Euer Turnverein Oberrotweil 

 

Fußballverein
Sasbach e. V.

So., 06.09.2020
10.30 Uhr FV Sasbach II - SV Heimbach I
13.00 Uhr FV Sasbach III - SV Heimbach II
16.00 Uhr SC Holzhausen I - FV Sasbach I

Do., 10.09.2020
18.30 Uhr FV Sasbach I - FC Denzlingen II

Jugendabteilung FV Sasbach
Sa., 05.09.2020
Vorbereitungsspiel
9.00 Uhr SG Freiamt C - SG Jechtingen C
Spielort: Ottoschwanden
17.30 Uhr SG Walldorf A - SG Sasbach A
Spielort: Altdorf

So., 06.09.2020
18.00 Uhr SG Wyhl B - SV Breisach B
Spielort: Wyhl

Mi., 09.09.2020
18.30 Uhr SG Wyhl B - SG Kaiserstuhl B
Spielort: Jechtingen 
 

 

Landjugend
Leiselheim

Einladung zur Generalversammlung der 
Landjugend Leiselheim
Die diesjährige Generalversammlung 
der Landjugend Leiselheim findet am 
12.09.2020 um 19.00 Uhr an der Eckwald-
hütte in Leiselheim statt. Hierzu sind alle 
Mitglieder herzlich eingeladen. 

Auf der Tagesordnung steht: 
 
•	 Begrüßung durch den Vorstand
•	 Totenehrung
•	 Bericht des Schriftführers
•	 Bericht des Rechners
•	 Entlastung des Rechners
•	 Entlastung der gesamten Vorstand-

schaft
•	 Teilwahlen 

(alle männlichen Ämter + 
Schriftführer/in + Rechner/in) 

•	 Ehrungen
•	 Grußworte der Gäste
•	 Verschiedenes
 
Über Euer Kommen freut sich 
die Vorstandschaft der 
Landjugend Leiselheim 

Sportverein  
Jechtingen

Die Verbandspiele der Herren beginnen 
Sonntag, 6. September, Herren 
15 Uhr, TuS Königschaffhausen – SV Jechtingen 
Die zweite Mannschaft hat spielfrei. 
Donnerstag, 10. September, Herren 
18.30 Uhr, SV Jechtingen – SG Hecklingen/
Malterdingen 
Die zweite Mannschaft hat spielfrei. 
 
 

Sonstiges

Warnung vor Trickdieben 
Raffinierte Ganoven nutzen allzu sorglo-
sen Umgang beim Einkaufen 
Rat der Polizei: Geldbörse immer körper-
nah tragen 
Vergangenen Samstag (29.08.2020) regist-
rierte man beim Polizeipräsidium Freiburg 
eine auffallende Häufung in Bezug auf Trick-
diebstähle beim Einkaufen. Durch gezielte 
Ablenkung gelang es Ganoven gleich mehr-
fach, unbedarfte Bürgerinnen oder Bürger 
beim Einkaufen im Discounter oder auf dem 
Parkplatz zu bestehlen. Getroffen hat es Ein-
käufer und Einkäuferinnen in Wehr, Schopf-
heim, Lörrach und Waldshut-Tiengen. Der 
Schaden war jeweils beträchtlich. 

Allzu sorgloser Umgang mit der Handta-
sche oder Geldbörse 
In der Betrachtung der einzelnen Fälle stel-
len die Ermittler einen allzu sorglosen Um-
gang mit der eigenen Handtasche oder der 
Geldbörse fest. Dies bringt Diebe in Vorteil, 
weshalb die Präventionsexperten des Prä-
ventionsreferats der Polizei Freiburg, drin-
gend raten: „Lassen	 Sie	 sich	 nicht	 ablenken	
und	tragen	Sie	die	Geldbörse	stets	körpernah“. 
Besonders leicht wird es Ganoven gemacht, 
wenn die Geldbörse sorglos im Einkaufswa-
gen liegen gelassen wird. 

PIN der Geldkarte im Kopf mitführen: 
Nicht im Geldbeutel! 
Auffallend oft kommt es im Anschluss an den 
Diebstahl zu einer betrügerischen Geldabhe-
bung an einem Geldausgabeautomaten. Der 
Grund hierfür: Viele Menschen führen die vier-
stellige PIN der Geldkarte im Portemonnaie 
mit. Dieser Fehler ist fatal, so die Kriminalisten. 
Deren Tipp: „Geldkarte	 und	 PIN-Nummer	 nie-
mals	gemeinsam	aufbewahren“. 

Tipps der Polizei
•	 Legen Sie Geldbörsen nicht sichtbar in 

den Einkaufswagen.
•	 Tragen Sie das Portemonnaie stets kör-

pernah.
•	 Lassen Sie sich nicht ablenken und sei-

en Sie achtsam.
•	 PIN-Nummer der Geldkarte niemals in 

der Geldbörse oder Handtasche ver-
merken.

 
Weitere Vorbeugungstipps erhalten Sie un-
ter www.polizei-beratung.de 
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Bundes

Weitere Informationen zum bundes weiten Warntag 
und zum Thema  Warnung der Bevölkerung erhalten 
Sie hier:

www.bundesweiter-warntag.de
www.warnung-der-bevoelkerung.de
www. bbk.bund.de   

Kontakt:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK)
Provinzialstrasse 93
53127 Bonn
Postfach 1867
53008 Bonn
Telefon: +49(0)228-99550-0
poststelle@bbk.bund.de
www.bbk.bund.de

© BBK 2020

Was bedeuten die Sirenensignale?

Warnung bei Gefahr 
Einminütiger Heulton (auf- und abschwellend) 
 
 
 
Schalten Sie einen Hörfunksender ein und achten 
Sie auf Durchsagen. 
 
 

Entwarnung 
Durchgehender einminütiger Heulton 
 
 
Es besteht keine Gefahr mehr.

Wie wird gewarnt?

Eine Warnung kann Sie auf unterschiedlichen 
Verbreitungswegen und Kanälen erreichen:

• Radio und Fernsehen
• Internetseiten
• Warn-Apps, z. B. NINA
• Soziale Medien
• Sirenen
• Lautsprecherwagen
• Digitale Werbetafeln
• Behörden, Familien- und Freundeskreis, 

 Nachbarschaft

Was kann ich tun?

Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel 
Empfehlungen, was Sie zu Ihrem Schutz tun 
können oder wo Sie weitere Informationen 
erhalten. Darüber hinaus können Sie sich auf der  
Website bundesweiter-warntag.de und den 
jeweiligen Websites der Landesinnenministerien 
informieren. 

Naturgefahren (wie Hochwasser oder Erdbeben)
Unwetter (wie schwere Stürme, Gewitter oder 

Ausfall der Versorgung (z. B. Energie, Wasser, 

Bundesweiter Warntag

weiten Warntag 
Warnung der Bevölkerung erhalten 

Wie wird gewarnt?

Eine Warnung kann Sie auf unterschiedlichen 
Verbreitungswegen und Kanälen erreichen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Was kann ich tun?

Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel 
Empfehlungen, was Sie zu Ihrem Schutz tun 
können oder wo Sie weitere Informationen 
erhalten. Darüber hinaus können Sie sich auf der 
Website 
jeweiligen Websites der Landesinnenministerien 
informieren. 

Wovor werde ich gewarnt? 
Worüber werde ich informiert?

• Naturgefahren (wie Hochwasser oder Erdbeben)
• Unwetter (wie schwere Stürme, Gewitter oder 

Hitzewellen)
• Schadstoffaustritte
• Ausfall der Versorgung (z. B. Energie, Wasser, 

Telekommunikation)
• Krankheitserreger
• Großbrände
• Waffengewalt und Angriffe
• Weitere akute Gefahren (wie Bomben-

entschärfungen)

Wer warnt mich?

• Bund (im Verteidigungsfall)
• Länder (im Katastrophenfall)
• Städte, Kreise und Gemeinden (über 

 Katastrophenschutzeinrichtungen wie  
z. B. Feuerwehr)

• Deutscher Wetterdienst
• Hochwasserportale

Bundesweiter Warntag

Der bundesweite Warntag wird jährlich an jedem 
zweiten Donnerstag im September durchgeführt.

Dazu werden in ganz Deutschland sämtliche Warn-
mittel erprobt. Pünktlich um 11:00 Uhr werden 
zeitgleich in allen 16 Ländern, in den Landkreisen 
und in den Kommunen mit einem Probealarm die 
Warnmittel wie beispielsweise Sirenen und Laut-
sprecherwagen ausgelöst. Zudem wird mit der 
Warn-App NINA (Notfall-Informations- und Nach-
richten-App des Bundes) eine Probewarnmeldung 
versendet.

Ziel ist es, dass Sie sich mit der Warnung in Notlagen 
auskennen und wissen, was nach einer Warnung zu 
tun ist.

Warum werde ich gewarnt? 

Größere Schadensereignisse und Gefahrenlagen 
gefährden Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie, 
Angehörigen, Freundinnen und Freunde sowie 
möglicherweise Ihr Eigentum. Bei Gefahren vor Ort 
werden Sie rechtzeitig gewarnt, damit Sie sich auf 
die Gefahr einstellen und richtig verhalten können.
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Solventes Ehepaar sucht Bauplatz 
für Bungalow im Raum Kaiserstuhl. Möchten unseren Lebens-
mittelpunkt in die Nähe unserer Kinder und Enkel verlagern. 

Tel.  07821-53352 l Email: bungalowtraum@magenta.de 

Der LEISELHEIMERHOF 
freut sich auf Ihren Besuch 

offen Mi. - Fr. ab 17.00 Uhr und Sa./So. ab 12.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche

Großes Frühstücksbuffet ab 25 Pers. möglich

Ingrid und Winfried Frey • Tel. 07642 92 89 20

Essen zum Mitnehmen, bitte bestellen 

 Naturzentrum  
Kaiserstuhl 
im Schwarzwaldverein e.V.

 
Natur und Kultur oder Natur und Wein 
Die besondere Flora und Fauna möchte 
entdeckt werden. Das Jahresprogramm er-
halten Sie bei den Tourist-Informationen am 
Kaiserstuhl bzw. unter www.naturzentrum-
kaiserstuhl.de. Für die Teilnahme an unseren 
Exkursionen ist eine Anmeldung per Mail / 
Telefon erforderlich! 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungs-
räumen, holen Sie sich Tipps und Informati-
onen, wandern Sie u.a. durch unsere Foto-
ausstellung „Wildblumen und ihre Samen 
im Makroformat“ oder lassen Sie sich von 
uns ganz persönlich beraten. 

Samstag, 19.9., 10-12 Uhr 
Der Englische Garten in Hugstetten 
Wie kam ein kleines Bauerndorf zu einem 
Englischen Garten, der heute ein Natur- und 
Kulturdenkmal ist? Ein Spaziergang durch 
die Geschichte des Hugstetter Schlossparks. 
Treffpunkt: Hugstetten, Heimatmuseum 
March beim Rathaus, Armin Keller, 5 €. An-
meldung bis 17.9. unter info@natur-
zentrum-kaiserstuhl.de oder Tel: 07668 
710880 (Mo+Do 10-12 Uhr)! 

Sonntag, 27.9., 14-17 Uhr 
Herbstausflug – Erntezeit im Garten Eden 
Erleben Sie die Naturvielfalt des Herbstes am 
Achkarrer Schlossberg mit allen Sinnen, um-
rahmt von Anekdoten zu einer Kulturland-
schaft. Treffpunkt: Achkarren, P bei Winzerge-
nossenschaft, Siegbert Schätzle, 6 € inkl. Wein. 
Anmeldung bis 25.9. unter 07662 6705! 
 
Öffnungszeiten: 
Montag/Donnerstag 10-12 Uhr, Samstag 15-
17 Uhr 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im Schwarzwald-
verein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten  
und Gartenbau 
Suizidprävention ist möglich – SVLFG bie-
tet Hilfen an 
Jedes Jahr sterben in Deutschland un-
gefähr 10.000 Menschen durch Suizid – 
mehr als durch Verkehrsunfälle, Gewalt-
taten und illegale Drogen. 
 
Anlässlich des „Welttags der Suizidpräventi-
on“ am 10. September weist die Sozialver-
sicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau (SVLFG) auf ihre Hilfen für Versi-
cherte in sehr schwierigen Lebenslagen hin, 
mit denen sie suizidgefährdete Menschen in 
für sie scheinbar ausweglosen Situationen 
unterstützt. 

Versicherte haben die Möglichkeit, die Kri-
senhotline der SVLFG anzurufen. Unter der 
Rufnummer 0561 785-10101 sind ausge-
bildete und erfahrene Psychologen rund 
um die Uhr – 24 Stunden und sieben Tage 
die Woche – zu erreichen. Die Experten un-
terstützen vertraulich, zum Beispiel bei be-
trieblichen oder familiären Konflikten, aber 
auch bei persönlichen und psychischen 
Überlastungssituationen. 
Viele verschiedene Faktoren wirken zusam-
men, dass Menschen keine Perspektive mehr 
im Leben sehen und gedanklich ihre Lösung 
im Suizid suchen. Damit es erst gar nicht so 
weit kommt, ist es wichtig, Probleme so früh 
wie möglich anzugehen. So bietet die SV-
LFG Begleitung bei den herausfordernden 
Themen Betriebsübergabe oder Betriebs-
aufgabe an und unterstützt pflegende An-
gehörige mit speziellen Angeboten sowie 
ihre Versicherten rund um das Thema Stress. 
Seminare, Online-Gesundheits-Programme 
sowie Telefonberatungen sorgen für eine 
frühzeitige Prävention, die Menschen hilft, 
gesund bleiben und sich ihre Lebensfreude 
zu bewahren. 

Informationen zu allen Gesundheitsange-
boten bietet die SVLFG unter www.svlfg.de/
gleichgewicht. Weitere Hilfsangebote des 
Nationalen Suizidpräventionsprogrammes 
finden sich unter www.suizidprophylaxe.de. 

SVLFG 
 

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 
Personen, die jemanden pflegen und dabei 
selbst bereits Rentnerin oder Rentner sind, 
können unter bestimmten Voraussetzungen 
ihre Rente erhöhen. Dies teilt die Deutsche 
Rentenversicherung (DRV) Baden-Württem-
berg mit. 

Das Flexi-Rentengesetz macht es möglich: 
Wer einen Angehörigen in häuslicher Um-
gebung pflegt und vor der Regelaltersgren-
ze bereits eine Altersrente bezieht, für den 
zahlt die Pflegekasse weiterhin Rentenbei-
träge ein. Diese zusätzlichen Beiträge erhö-
hen die Altersrente, die bei Erreichen der 
Regelaltersgrenze dann ausgezahlt wird. 
Ab der Regelaltersgrenze ändert sich jedoch 
die rechtliche Grundlage für die Beitrags-
einzahlung. Beiträge von der Pflegekasse 
werden nämlich nur dann weitergezahlt, 
sofern der Pflegende nicht Altersvollrentner 
ist. Bezieht er jedoch keine Altersvollrente, 
sondern nimmt 99 Prozent als sogenann-
te Wunschteilrente in Anspruch, muss die 
Pflegekasse weiterhin Rentenbeiträge in 
das Rentenkonto des Pflegenden einzahlen. 
Diese Beiträge können den Rentenanspruch 
dann immer zum 1. Juli des Folgejahres er-
höhen. 

Ob sich die Pflege tatsächlich rentenstei-
gernd auswirkt, in welchen Fällen die Pfle-
gekasse Beiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung zahlt und was sonst beachtet 
werden muss, dazu berät die DRV Baden-
Württemberg in einem Beratungsgespräch 
entweder telefonisch oder nach vorheriger 
Terminvereinbarung in einem ihrer Regio-
nalzentren oder einer ihrer Außenstellen. 

Weitere Informationen und Berechnungs-
beispiele enthält die Broschüre »Rente für 
Pflegepersonen: Ihr Einsatz lohnt sich«. Sie 
kann kostenlos unter der Telefonnummer 
0721 825-23888 oder per E-Mail (presse@
drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de 
steht die Broschüre als PDF zum Herunterla-
den zur Verfügung.

 
 Ende des redaktionellen Teils



Privat sucht Uhren jeglicher Art auch defekte, 

Münzen, Schmuck, Militaria, Musikinstrumente 
und Fahrzeuge jeglicher Art. 

Tel.: 0176 / 87 880 065 

Genießer-Frühstück
Alles was das Herz begehrt und von allem soviel
man will. Lassen Sie sich am Tisch verwöhnen. 

Wann: Freitag, 18.09.2020, 9.00 - 12.00 Uhr 
Wo: Bei uns im Vespercafé-Bierhäusle 
Tel. 07642/9259821 - Voranmeldung erforderlich! 

Genießen Sie auch unser Sommer-Angebot:
Jeden Mittwoch 1 Tasse Kaffee + 1 Stück Kuchen für 3,80 Euro! 

Den „mit Abstand“ besten Kuchen gibt es auch zum Abholen. 

Landwirtschaftlicher Hof/Aussiedlerhof
gesucht.

Kontakt: 07223-944 676 oder Info@potenzial-mensch.de


